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die Sicherheitsbestimmungen unbe-
dingt beachtet werden. Bei grosseren
Leistungen ist der Einsatz von Propan
nicht mehr so interessant, da hier die
Sicherheitsaspekte bereits massgeblich
dominieren und sich auch auf die Inve-
stitionskosten negativ auswirken. Unter
den bis heute bekannten Kiltemitteln
werden wohl hier R 134a und Ammo-
niak am problemlosesten fiir die Zu-
kunft sein.

Fiir die Zukunft wire weiter zu emp-
fehlen, dass, wenn heute R 22-Anlagen

installiert werden, diese nach den Si-
cherheits-Richtlinien fiir Propan er-
stellt werden sollten, um spater eine ko-
stengiinstigere Umstellung auf Propan
zu ermdoglichen. Hierbei ist vorwiegend
auf den richtigen Standort der Maschi-
nenrdume zu achten. Die praktische
Machbarkeit eines Austausches von
R 22 auf R 290 ist, nach heutigen Er-
kenntnissen, bedeutend problemloser
als die von R 12 auf 134a. Ein Eingriff
in den Kailtekreislauf ist nicht notwen-
dig.

Qualitatssicherung im
Schweizer Bauwesen

In Heft Nr. 45/93 des «Schweizer Ingenieur und Architekt» wurde Gber
den damaligen Stand der Bestrebungen zur EinfGhrung der Qualitétssi-
cherung (QS) im Schweizer Bauwesen berichtet. In der Zwischenzeit sind
weitere Schritte erfolgt, Gber die nachfolgend informiert wird.

Ein wichtiger Beitrag:
Das Merkblatt SIA 2007

An der Sitzung des QS-Forums der Ver-
bdnde vom 15. Dezember 1993 in Ziirich
konnte das Merkblatt SIA 2007, Qua-
litatssicherung im Bauwesen — Beitrag
zu Interpretation der Normen ISO
9000-9004 (SN EN 29000-29004), ge-
nehmigt werden. Nach einer letzten re-
daktionellen Bearbeitung liegt es nun
gedruckt vor. Die franzdsische Fassung
wird zurzeit vorbereitet.

Was bringt das Merkblatt
der Praxis?

Bekanntlich wurden die der QS zu-
grundeliegenden ISO-Normen fiir In-
dustriezweige mit stationdren Herstel-
lungsbetrieben und repetitiven Produk-
tionsmethoden entwickelt. Diese Vor-
aussetzungen sind im Bauwesen in der
Regel nicht erfiillt. Trotzdem ist eine
Anwendung dieser Normen auch im
Bauwesen mdglich und sinnvoll. Die
Norminhalte bediirfen allerdings der
Interpretation, um in der Praxis ver-
standen zu werden. Dies ist denn auch
das Ziel, welches das QS-Forum mit der
Publikation des Merkblattes STA 2007
verfolgt.

Da es schon ofters zu Missverstandnis-
sen Uiber das Wesen der QS gekommen
ist, lohnt es sich, hiezu aus dem Vorwort
zu zitieren:

0S-Systeme sind Organisationshilfsmit-
tel, Fiithrungsinstrumente, welche dazu

dienen sollen, die technischen, organisa-
torischen und menschlichen Faktoren,
welche die Qualitdt beeinflussen, opti-
mal einzusetzen. QS-Systeme sollen
einen Beitrag zur Effizienzsteigerung
der Unternehmen leisten. Letztlich muss
es das Anliegen jedes Unternehmens
sein, Produkte oder Dienstleistungen an-
zubieten, welche die Erfordernisse und
Erwartungen des Kunden, einschlagige
Normen, Spezifikationen, gesetzliche

Es ist zu hoffen, dass das durchaus mit
R 22 vergleichbare Kéltemittel Propan
nicht nur beim «Oko-Kiihlschrank»
seine Schlagzeilen macht, sondern auch
bei anderen Seriengerdten eine dhnli-
che Popularitdt erreicht — und damit
zum Kiltemittel der Zukunft wird.

Adresse des Verfassers: A. Fliick, Masch. Ing.
ETH, Enfog AG, Clausiusstrasse 41, Post-
fach, 8033 Ziirich.

und andere Forderungen der Gesell-
schaft erfiillen und zu einem konkur-
renzfihigen Preis und zu Kosten reali-
siert werden, die einen Gewinn ermogli-
chen.

Viele Elemente der QS sind denn auch
seit Jahrzehnten in der schweizerischen
Bauwirtschaft eingefiihrt — gedacht sei
u.a. an die Arbeitsweise nach bewdhrten
Normen und Ordnungen der Standesor-
ganisationen — auch wenn sie sich nicht
explizit auf die ISO-Normen beziehen.
Darauf gilt es aufzubauen und die OS-
Normen als Chance, als Hilfsmittel zu
verstehen, seit Jahren Geiibtes zu hinter-
fragen und zu iiberpriifen, bestitigt zu
finden oder gegebenenfalls neu auszu-
richten.

Das Merkblatt umfasst 13 grau getonte
und 47 weisse Seiten. Die ersteren sind
fiir den Leser gedacht, der sich in kur-
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zer Zeit einen Uberblick verschaffen
will, die letzteren dienen zum vertieften
Studium.

Im Abschnitt «Normenkonforme QS
fiir das Bauwesen» sind deren wesentli-
che Merkmale erldutert. Ein wichtiger
Aspekt stellt der Zusammenhang zwi-
schen unternehmensumfassenden und
projektspezifischen QS-Systemen dar
(Bild). Das QS-System, zu dem die Nor-
men Forderungen aufstellen, bezieht
sich auf die Téatigkeit des einzelnen Un-
ternehmers (z.B. Architektur- oder In-
genieurbiiro, Bauunternehmer, Trans-
portbetonwerk). Es hat sich als zweck-
maéssig erwiesen, den Begriff «Unter-
nehmen» auch fiir den Bauherrn zu ver-
wenden. Insbesondere professionelle
Bauherren mit eigenen Bauinstanzen
haben mit dem Aufbau von QS-Syste-
men fiir die eigene Téatigkeit bereits be-
gonnen. Dies ist eine sehr wichtige Ent-
wicklung, denn der Bauherr nimmt un-
zweifelhaft eine zentrale Stellung beim
Festlegen und Erreichen von Qualitats-
zielen ein. Bei wenig komplexen Bau-
vorhaben gentigen die unternehmens-
umfassenden QS-Systeme, in denen
beispielsweise auch die Vorgehenswei-
se an den externen Schnittstellen gere-
gelt ist. Bei komplexeren Projekten
drdngen sich in der Regel projektspezi-
fische Ergdnzungen zu den bestehen-
den QS-Systemen auf. Diese Ergénzun-
gen und die relevanten Teile der beste-
henden QS-Systeme bilden das pro-
jektspezifische QS-System. Sie werden
im QS-Plan zusammengefasst. Anfor-
derungen des Bauherrn in bezug auf
QS-Massnahmen (Pflicht, Umfang, Do-
kumentation usw.) werden in der QS-
Vereinbarung festgehalten. Der Inhalt
des Merkblattes konzentriert sich auf
die erforderlichen Interpretationen zu
den unternehmensumfassenden QS-Sy-
stemen. Zur projektspezifischen QS
sind einige Hinweise enthalten. Diese
bediirfen noch der weiteren Vertiefung.

Das OS-Forum der Verbinde hat des-
halb an der Sitzung vom 15. Marz 1994
die Bildung einer Arbeitsgruppe be-
schlossen, die sich diesem Thema an-
nehmen soll.

Der Abschnitt «Interpretation der
Norm ISO 9001» erldutert die Bedeu-
tung der 20 QS-Elemente fiir den Bau-
herrn, fiir Planer/Bauleiter und fiir Aus-
fiihrende (Haupt- und Subunterneh-
mer). Der konsequente Einbezug des
Bauherrn ist bis heute weltweit einzig-
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artig (fiir den nicht professionellen Bau-
herrn iibernimmt der Gesamtleiter des-
sen Aufgabe). Die Erlduterungen zu
den einzelnen QS-Elementen konnen
durchaus als Hilfsmittel fiir den Aufbau
eines QS-Systemes in einem Unterneh-
men dienen.

Erste Reaktionen zum STA-Merkblatt
2007 aus der Praxis sind positiv und las-
sen auf eine gute Aufnahme schliessen.

QS-Ausbildung

Der Schweizerische Baumeisterver-
band hat in Zusammenarbeit mit dem
Ausbildungszentrum (AZ/SBV) in Sur-
see und der SAQ in Olten ein Schu-
lungskonzept ausgearbeitet. Dieses
sieht in einer ersten Phase (13 Ausbil-
dungstage) die Ausbildung des Bauka-
ders zum «Q-Leiter-Bau» vor. Darauf
aufbauend konnen sich die Absolven-
ten in vier weiteren Modulen (15 Aus-
bildungstage) auf die «QT-III-Priifung»
vorbereiten. Das Diplom weist den In-
haber als qualifizierten Fachmann im
Qualitdtsmanagement aus. Die Kurse
werden ebenfalls in franzosischer Spra-
che sowie im italienischsprachigen Ge-
biet angeboten. Der Start der Ausbil-
dung im AZ/SBV in Sursee ist fiir den
ersten Lehrgang am 1. September 1994.
Im Spatherbst folgen die Kurse in der
Westschweiz und im Tessin.

Die Ausbildung in QS fiir Architekten
und Ingenieure wird im Schosse einer
Begleitgruppe der Planerverbidnde vor-
bereitet. Die Kursausschreibung erfolgt
im Sommer und der Beginn dieser be-
rufsbegleitenden Ausbildungist aufden
kommenden Herbst geplant.

Bauverbdnde und Bauherren:
Gemeinsame QS-Politik

Anlésslich eines Seminars «Qualitétssi-
cherung im Bauwesen» vom 7. Oktober
1993 orientierten sich Vertreter des QS-
Forums und Vertreter grosser 6ffentli-
cher und privater Bauherren gegensei-
tig tiber ihre Aktivitdten bei der Ein-
fiihrung der Qualitédtssicherung. Insbe-
sondere bei den Voten der Bauherren-
seite zeigte es sich, dass teilweise unter-
schiedliche Auffassungen dartiber be-
stehen, in welche Richtung die prakti-
sche Umsetzung der ISO-Normen
gehen soll. Auch das QS-Forum der
Verbande stellte klar, dass in bezug auf

einzelne Aspekte noch offene Fragen
vorhanden sind. Eine der Chancen, wel-
che die Einfiihrung der QS im Bauwe-
sen bietet, besteht in der Verbesserung
der Leistungsfihigkeit der am Baupro-
zess Beteiligten. Eine solche Effizienz-
steigerung ist allerdings nur dann zu er-
zielen, wenn die Praxis nicht mit stark
unterschiedlichen Auffassungen und
Zielrichtungen konfrontiert wird. In
dieser Hinsicht kommt der Rolle der
Bauherren grosse Bedeutung zu. Eine
Harmonisierung der Bestrebungen zu
einer sinnvollen QS im Bauwesen muss
deshalb ein vordringliches Ziel sein.

Die Teilnehmer des Seminars erachte-
ten es alsrichtig, dass das QS-Forum der
Verbédnde und Vertreter wichtiger Bau-
herren im Rahmen einer QS-Plattform
das Gespréch fortsetzen sollen. Das Ziel
ist dabei die Erarbeitung einer gemein-
samen QS-Politik.

Die erste Sitzung dieser QS-Plattform
fand am 26. April 1994 statt. An ihr
wurde beschlossen, einen Ausschuss
aus Vertretern der Bauherren und der
Bauverbénde zu bilden, der sich der
Formulierung einer solchen gemeinsa-
men QS-Politik annimmt. Die Bauher-
renvertreter begriissen es ferner, dass
nun eine Arbeitsgruppe «Projektbezo-
gene QS» in einem nédchsten Schritt eine
Richtlinie zum Qualitdtsmanagement
im Bauprojekt schaffen will. Sie werden
sich an dieser Arbeit beteiligen. Diese
Richtlinie soll u.a. darlegen, wie im
Rahmen einer Zielvereinbarung mit
den Bauherren die QS-Anforderungen
auszugestaltensind, ob und wenn ja, was
bei welcher Art von Projekten in QS-
Vereinbarungen oder in einem QS-Plan
enthalten sein miisste. Zur Zertifizie-
rung von QS-Systemen machen sowohl
Bauherren wie Bauverbidnde Fragezei-
chen. Es wurde namentlich von seiten
der offentlichen Bauherren klar zum
Ausdruck gebracht, dass tiber eine Zer-
tifizierung keine Diskriminierung erfol-
gen darf und dass — sollte sie sich im
Rahmen der gemeinsam zu schaffenden
QS-Politik fiir gewisse Anforderungen
als wiinschbar erweisen — der Aufbau
einer brancheneigenen, massgeschnei-
derten Zertifizierungsstelle zu priifen
1st.

OS-Forum der Verbdande



	Qualitätssicherung im Schweizer Bauwesen

